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KREIS PLÖN 
- Amt für Sicherheit und Ordnung, 

Veterinärwesen und Kommunalaufsicht – 
Hamburger Str. 17/18, 24306 Plön 

Telefon: 04522/743-535 

 

 

Merkblatt 

für Selbstvermarkter von Konfitüren, Gelees, 
Marmeladen und Fruchtaufstrichen 

 

Anforderungen an die Zusammensetzung: 

  Konfitüre extra, Gelee  

extra 

(Vorgaben der Konfitüren-  
 sind bindend) 

Konfitüre, Marmelade
1
,  

Gelee 

(Vorgaben der Konfitüren-  
Verordnung sind bindend) 

Fruchtaufstrich 

(keine Bindung an die  
Vorgaben der Konfitüren-  

Verordnung) 

Gesamtzuckergehalt 
(refraktometrisch 

bestimmt) 

mindestens 55%
2
  mindestens 55%

2
  

nicht geregelt (üblicherweise 
unter 50%) 

Fruchtgehalt 

fruchtartabhängig, z.B. 

 Erdbeere: 45% 

 Johannisbeere: 35% 

 Quitte: 35% 

 Kirsche: 45% 

fruchtartabhängig, z.B. 

 Erdbeere: 35% 

 Johannisbeere: 25% 

 Quitte: 25% 

 Kirsche: 35% 

nicht geregelt 

Konservierungsstoffe 

nicht zulässig
2
  

Vorgaben der 

VO(EG)1333/2008 sind zu 

beachten 

nicht zulässig
2
  

Vorgaben der 

VO(EG)1333/2008 sind zu 

beachten 

zulässig
3
  

Vorgaben der 

VO(EG)1333/2008 sind zu 

beachten 

weitere Zusatzstoffe 
(z. B. Süßstoffe, 
Farbstoffe u.a.m.) 

teilweise zulässig, 

Vorgaben der 
VO(EG)1333/2008 sind 

zu beachten 

teilweise zulässig, 

Vorgaben der 
VO(EG)1333/2008 sind 

zu beachten 

teilweise zulässig, 

Vorgaben der 
VO(EG)1333/2008 sind 
zu beachten 

 

Anforderungen an die Kennzeichnung — zusätzlich zu den Vorgaben der 

Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV): 

  Konfitüre extra, Gelee extra 
i.S.d. KonfV 

Konfitüre, Marmelade 
1
,  

Gelee i.S.d. KonfV 

Fruchtaufstrich 

Deklaration des 
Gesamtfruchtgehalts 

„hergestellt aus ....g  
Früchten je 100g" 

5
  

„hergestellt aus ... g  
Früchten je 100g" 

5
  

nicht geregelt 

Deklaration des 
Zuckergehalts 

„Gesamtzuckergehalt ... g je 
100 g" 

4,5
 

„Gesamtzuckergehalt ... g je 

100 g" 
4,5

 

nicht geregelt 

1 Die Bezeichnung „Marmelade" ist an Stelle von „Konfitüre" für solche Erzeugnisse zulässig, die auf örtlichen Märkten (z.B. Bauern- und Wochen-

märkten) und im „Ab-Hof-Verkauf abgegeben werden. Außerhalb dieser Bereiche ist unter „Marmelade" ein aus Zitrusfrüchten hergestelltes Er-

zeugnis zu verstehen. 
2 ausgenommen brennwertverminderte oder ohne Zucker hergestellte Erzeugnisse 
3 Benzoesäure: bis 500 mg/kg, Summe aus Benzoe- und Sorbinsäure: bis 1000 mg/kg (Angaben bezogen jeweils auf die freie Säure). 
4 die anzugebende Zahl stellt den bei 20°C ermittelten Refraktometerwert der Saccharoseskala dar. Eine Abweichung von ± 3° zwischen dem 

tatsächlichen und dem angegebenen Refraktometerwert ist noch zulässig. Angabe ist nicht erforderlich, wenn eine nährwertbezogene Angabe für 

Zucker gemacht wird. 
5 Pflichtangabe, Wortlaut darf nicht geändert werden, Angabe muss im selben Sichtfeld wie die Bezeichnung des Lebensmittels angebracht werden. 
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Weitere Anforderungen an die Kennzeichnung: 

  
Konfitüre extra, Gelee extra Konfitüre, Marmelade

1
,  

Gelee 
Fruchtaufstrich 

  Angabe verpflichtend 
1 

Angabe verpflichtend 
1
    

Deklaration der 
verwendeten 
Fruchtart/-en 

(Angabe in Verbindung mit der 
Bezeichnung des 
Lebensmittels in absteigender 
Reihenfolge des 
Gewichtsanteils der Früchte) 

(Angabe in Verbindung mit der 
Bezeichnung des 
Lebensmittels in absteigender 
Reihenfolge des 
Gewichtsanteils der Früchte) 

nicht geregelt 
2
 

Mengenangabe der 
einzelnen Fruchtanteile 
(sog. QUID), z. B. bei 
Hervorhebung von 
Fruchtarten in der Ver-
kehrsbezeichnung 
oder durch Abbildungen 

Angabe erforderlich 
 
(bei Produkten aus nur einer 
Frucht ist diese Vorgabe durch 
die Nennung des Gesamt-
fruchtgehaltes bereits erfüllt; 
vgl. Beispiel auf der Rückseite) 

Angabe erforderlich 
 
(bei Produkten aus nur einer 
Frucht ist diese Vorgabe durch 
die Nennung des Gesamt-
fruchtgehaltes bereits erfüllt; 
vgl. Beispiel auf der Rückseite) 

Angabe erforderlich 
 
(vgl. Beispiel auf der Rückseite)  

Deklaration der 
Nährwertkennzeich-
nung 
(NKV) 

Angaben erforderlich 
3
 

Vorgaben der 
VO (EG) 1169/2011 sind zu 
beachten 

Angaben erforderlich 
3
 

Vorgaben der 
VO (EG) 1169/2011 sind zu 
beachten 

Angaben erforderlich 
3
 

Vorgaben der 
VO (EG) 1169/2011 sind zu 
beachten  

1
 bei aus drei oder mehr Fruchtarten hergestellten Erzeugnisse kann die Angabe „Mehrfrucht" (oder ähnlich) oder die 

Angabe der Zahl der verwendeten Früchte gebraucht werden. 
2
 bei Fruchtaufstrichen sind die allgemeinen Vorgaben des Art. 17 LMIV zur Bezeichnung des Lebensmittels zu beachten. 

3
 davon sind ausgenommen Lebensmittel, die direkt in kleinen Mengen von Erzeugnissen durch den Hersteller an den End-

verbraucher abgegeben werden. 

 

WICHTIG: 

- die Pflichtangabe des Gesamtzuckergehaltes bei Konfitüren, Gelees und Marmeladen nach der Konfi-

türenverordnung (KonfV) ist keine nährwertbezogene Angabe! 

- ab 13.12.2016 ist das Anbringen einer Nährwertdeklaration verpflichtend. 

Häufige Fehler: 

 Verwendung der Bezeichnung „Gelee" oder „Marmelade", obwohl die Anforderungen der Konfitüren-
Verordnung (KonfV) an die Zusammensetzung nicht erfüllt sind (z.B. zu niedriger Zuckergehalt, Anwe-
senheit von Konservierungsmitteln durch Verwendung von „Gelierzucker 2+1") 

 Verwendung der Bezeichnung „Fruchtaufstrich" bei Produkten, die einer Konfitüre, einem Gelee oder ei-
ner Marmelade entsprechen (bei rechtlich geregelten Produkten muss die vorgeschriebene Bezeichnung 
zwingend verwendet werden!) 

 Nicht ausreichende Herstellerangabe (als Faustregel gilt: ein Brief, auf dem die Herstellerangabe auf dem 
Etikett als Adresse dient, muss durch die Post, ohne weitere Nachforschungen wie - suchen in Post-
leizahlenbuch - zustellbar sein). Die alleinige Angabe des Herstellernamens und der Telefonnummer oder 
der E-Mail-oder Internet - Adresse reicht nicht aus. Diese Angaben dürfen jedoch zusätzlich zu der voll-
ständigen Herstellerangabe gemacht werden. 

 unzureichendes Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): das MHD muss angekündigt werden mit dem ver-
pflichtenden Wortlaut „mindestens haltbar bis: ..." (bei tagesgenauer Angabe) bzw. „mindestens haltbar 
bis Ende: ..." (bei Verzicht auf die Angabe des Tages/Monats); Tipp: bei tagesgenauer Angabe kann auf 
die Losnummer verzichtet werden! Eine Abkürzung der einleitenden Worte „mindestens haltbar bis: ..." 
oder ein anderer Wortlaut ist somit nicht zulässig. 

 Erfordern Lebensmittel besondere Aufbewahrungs- und/oder Verwendungsbedingungen (z.B. „gekühlt 
bei bis zu 8°C“ oder „ungeöffnet“ oder „geschützt vor Sonneneinstrahlung“, „nach dem Öffnen innerhalb 
von … Tagen verbrauchen“ u.a.m.) müssen diese angegeben werden. 

 Falsch: Füllmenge in der Einheit „ml"; Richtig: Füllmenge in der Einheit „g" 

 zu geringe Schriftgröße der Füllmengenangabe: Sie muss bei Füllmengen von mehr als 50 bis 200 g 
mindestens 3 mm und bei Füllmengen von mehr als 200 bis 1000 g mindestens 4 mm betragen. 
Empfohlen wird, generell eine Schriftgröße von 4 mm zu wählen. 
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 Verwendung der Bezeichnung „Gelierzucker" in der Zutatenliste: Gelierzucker ist eine sog. zusammenge-
setzte Zutat. Die Zutaten des Gelierzuckers (üblicherweise: Zucker, Stabilisator Pektin, Säuerungsmittel 
Citronensäure, bei so genannten „2+1-Gelierzuckern" oft auch noch der Konservierungsstoff Sorbinsäu-
re) müssen einzeln mit dem dazugehörigen Klassennamen im Zutatenverzeichnis aufgeführt werden: 
z. B. „Zutaten:...Gelierzucker (Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, Geliermittel Pektin, Konservie-
rungsstoff Sorbinsäure)..." 

 Fruchtaufstriche: fehlende Deklaration des Fruchtgehalts, obwohl die Frucht in der Verkehrsbezeichnung 
genannt wird (z. B. „Erdbeer-Fruchtaufstrich") oder Fruchtabbildungen auf dem Etikett vorhanden sind. 

Verwendung der Bezeichnungen „Öko" oder „Bio", obwohl die rechtlichen Anforderungen an solche Er-
zeugnisse nicht erfüllt sind 

 Nichtbeachtung der Sichtfeldregelung: die Verkehrsbezeichnung und die Nettofüllmenge müssen im sel-
ben Sichtfeld angegeben werden. 

 Reihenfolge in der Zutatenliste: hier müssen die Zutaten in absteigender Reihenfolge ihres Gewichtsanteils 
zum Zeitpunkt ihrer Verwendung bei der Herstellung des Lebensmittels aufgezählt werden. 

 Zusatzstoffe in der Zutatenliste: hier muss auch der Klassenname mit aufgeführt werden: z.B. Geliermittel 
Pektin, Säuerungsmittel Citronensäure, Konservierungsstoff Sorbinsäure 

 Angaben nicht deutlich lesbar, da zu kleine Schrift. Vorgabe lautet: sog. „x-Höhe" (kleines x) mindestens 
1,2 mm und guter Kontrast der Schriftzüge zum Untergrund (Anmerkung: eine schwarze, schlanke Schrift 
ist in der Regel – trotz ausreichender Höhe – auf einem dunklen Untergrund des Etiketts kaum lesbar. 

 Phantasiebezeichnungen (z.B. „Himbeerverführung", „Erdbeererlebnis", „Fruchtwolke“) ersetzen nicht die 
Bezeichnung des Lebensmittels; als zusätzliche Angaben dürfen sie jedoch verwendet werden, sofern sie 
nicht irreführend sind. 

 Die Zutaten sind mit ihrer rechtlich vorgeschriebenen Bezeichnung anzugeben. Erst, wenn diese fehlt, 
dann kann eine verkehrsübliche Bezeichnung oder, falls es keine solche gibt, mit einer beschriebenen 
Bezeichnung angegeben werden. Demnach muss eine rechtliche vorgeschriebene Bezeichnung – falls 
vorhanden – zwingend vorrangig verwendet werden. 

 Obligatorische Kennzeichnungselemente dürfen nicht durch andere Angaben oder Bildzeichen verdeckt 
oder getrennt werden. Das Anbringen von Auslobungen wie „aus eigenem Anbau“ oder „von Hand ge-
pflückt“ im Zutatenverzeichnis stellen eine unzulässige Trennung dar, da sie nicht zur Bezeichnung es 
Lebensmittels dazugehören. 

Tipps: 

 Bei Unklarheiten bei der Kennzeichnung hilft oftmals ein Gang zum Konfitüren-Regal des nächsten Le-
bensmittelgeschäfts. Die großen, etablierten Hersteller machen (meistens) alles richtig. 

 Durch den werbewirksam nutzbaren höheren Fruchtgehalt können sich die meisten Fruchtaufstriche posi-
tiv von den traditionellen Konfitüren und Gelees absetzen. Jedoch Vorsicht, hieraus kann die Angabe ei-
ner Nährwertdeklaration notwendig werden (die Ausnahmen bei direkter Abgabe kleiner Mengen gilt dann 
nicht mehr). 

 Die für Selbstvermarkter oft nur schwer erfüllbaren Anforderungen der KonfV gelten bei Fruchtaufstrichen 
nicht. Wenn nicht sicher gewährleistet werden kann, dass die Vorschriften der KonfV eingehalten werden 
können, sollte von der Herstellung von „Konfitüren", „Gelees" oder „Marmeladen" abgesehen werden. 
Stattdessen können Fruchtaufstriche hergestellt werden. Diese müssen sich aber in ihrer Zusammenset-
zung von Erzeugnissen der KonfV unterscheiden. Dies ist gegeben, wenn der Gesamtzuckergehalt deut-
lich unter 55 % und der Fruchtanteil in der Regel deutlich über 50 % liegen. 

 Interessantes im Internet: 

o http://www.gesetze-im-internet.de (Konfitüren-Verordnung) 

o http://www.bogk.org (Homepage des Bundesverbands der obst-, gemüse- und kartoffel-

verarbeitenden Industrie e.V.) 

Die Ausführungen dieses Merkblattes erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für Informationen, die über 

den Inhalt des Merkblattes hinausgehen, wenden Sie sich bitte an den oben benannten Fachdienst unter der 

angegebenen Anschrift. 

Rechtsvorschriften (jeweils in derzeit gültiger Fassung): 
Konfitürenverordnung (KonfV) vom 23. Oktober 2003 (BGBl. S. 2151); Verordnung (EG) Nr.1333/2008 über Lebensmittelzusatzstoffe vom 
16. Dezember 2008 (Abl. EU Nr. L 354); Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel (Le-
bensmittel-Informationsverordnung, LMIV) vom 13. Dezember 2014 (Abl. EU Nr. L 304); Nährwertkennzeichnungsverordnung vom 25. No-
vember 1994 (BGBl I S. 3526) 

http://www.gesetze-im-internet.de/
http://www.bogk.org/
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